
 

                           Mehr Sicherheit für Kinder  
 

 
 
 
Ab dem 1. April 2010 müssen Kinder   
 

bis zu einer Grösse von 150 Zentimeter bzw. bis zwölfjährig  
 

mit geprüften und gekennzeichneten Kinderrückhaltevorrichtungen 
gesichert werden. Bisher lag diese Altersgrenze bei sieben Jahren. Je 
nach Gewicht des Kindes ist dafür ein spezielles Sitzpolster, ein 
Kindersitz oder eine Babyschale nötig. Ältere oder grössere Personen 
müssen sich mit den normalen Gurten sichern.  
Die Rückhaltevorrichtungen müssen mindestens die 
Sicherheitsstandards des entsprechenden UNO-Abkommens in der 
Version 03 oder höher erfüllen (Economic Commission for Europe;  
UN-ECE, Nr. 44). Die Eltern können dies auf der jeweiligen Etikette 
anhand der Kennzeichnung ,03" (oder höher) überprüfen. 
Rückhaltevorrichtungen der Version 01 oder 02 dürfen somit ab  
dem 1. April 2010 nicht mehr verwendet werden.  
 

 

Weitere Informationen finden Sie unter 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00127/00713/index.html?lang=de 


